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Flurbereinigungsverfahren: Dietzhölztal-Bergebersbach, VF 2087 

Flurbereinigungsverfahren: Dietzhölztal-Straßebersbach, VF 2088 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

In den Flurbereinigungsverfahren Dietzhölztal-Bergebersbach und Dietzhölztal-Straßebers-

bach wird ab Anfang April 2025 das örtliche Wertermittlungsverfahren eingeleitet. 

 

Nach § 35 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) sind Bedienstete des Amtes für Bodenmanage-

ment Marburg -Flurbereinigungsbehörde- und deren Beauftragte berechtigt, zur Durchfüh-

rung der Flurbereinigungsverfahren Grundstücke zu betreten und dort die nach ihrem Er-

messen notwendigen Arbeiten durchzuführen. Die Grundstückseigentümer und ggf. deren 

Pächter werden darauf aufmerksam gemacht, dass die Veränderung, Zerstörung oder Be-

seitigung der bei der Vermessung gesetzten Grenzsteine oder sonstigen Grenzzeichen 

(Marken, Rohre, Nägel, Markierungspfähle etc.) mit einer Geldbuße geahndet werden 

kann. Nach § 107 FlurbG in Verbindung mit § 22 des Hessisches Vermessungs- und 

Geoinformationsgesetz sind vom Schädiger die Kosten für die Wiederherstellung der 

Grenzzeichen zu tragen. 

 

Marburg, den 26.03.2025 

gez. Trautwein-Keller 

(Verfahrensleiterin) 


